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. Aus der Facharbeit der DGAW e.V. 
ten Blick als eine Hilfe für die Recyc-
lingwirtschaft aus, schließlich darf ja 
noch lange PFAS eingesetzt werden. 
Aber bei näherem Hinsehen ist genau 
das Gegenteil der Fall. Gegen eine der-
artige Sonderregelung sprechen folgen-
de Gründe:
1.	Die vorgeschlagene unbegrenzte 

Befreiung von der Einhaltung der 
Grenzwerte für Papier/Pappe oder 
von 23,5 Jahren für rezyklathaltige 
Kunststoffe wird dazu führen, dass 
die Akteure der Abfallwirtschaft 
kaum eigene Anstrengungen unter-
nehmen werden, die Inputströme 
von PFAS im Rahmen der vorlaufen-
den Jahre zu entfrachten. Ohne diese 
Sonderregelung für Kunststoffe wür-
de die Kreislaufwirtschaft hingegen 
allein aufgrund ihrer wirtschaftli-
chen Interessen eine treibende Kraft 
werden, dass die PFAS-Regelungen 
engagiert umgesetzt werden.

2.	Die Sonderreglung für Rezyklate  
wird nach unseren Abschätzun-
gen dazu führen, dass Rezyklate zu 
der Hauptquelle der verbleibenden 
PFAS-Belastungen für Mensch und 
Umwelt werden, was die Kreislauf-
wirtschaft insgesamt in eine defen-
sive Position bringen und große Ri-
siken beinhalten wird. 

3.	Die Sonderregelung steht im krassen 
Widerspruch zur im Hintergrund-
Dokument dargelegten Dringlich-
keit einer PFAS-Verbotsregelung. An-
gesichts einer derartig großzügigen 
Befreiung von Rezyklaten kann der 
Eindruck entstehen, dass die Dring-
lichkeit der insgesamten Regelung 
doch nicht so hoch ist.

4.	Der aus den Stellungnahmen der 
Wirtschaft vermutete Schaden für 
die Kreislaufwirtschaft kann aus 
dem Hintergrund-Dokument nicht 
schlüssig abgeleitet werden. Es gibt 
vielmehr begründete Zweifel an die-
ser Prognose. Die heutige Datenlage 
zu Grenzwertüberschreitungen in 
Abfällen zeigt keine flächendeckend 
hohen Belastungen der für das Re-
cycling relevanten Teilströme; sie 
ist zumindest widersprüchlich und 
rechtfertigt daher eine derart gravie-
rende Entscheidung nicht.

5.	Zudem ist zu befürchten, wenn die 
zehn Jahre längere Befreiung für 
Rezyklate so verrechtlich werden 
wird, dass die Kreislaufwirtschaft 
einen verstärkten Image-Schaden 
nehmen könnte. Die verbindlichen 
Warnhinweise („Enthält zugesetztes 
PFAS“) für Rezyklate im Elektro- und 
Fahrzeugbereich verstärkt diese Be-
fürchtung.

6.	Das wichtigste Argument gegen die-
se Befreiung für Rezyklate ist recht-
licher Natur. Bis zum Auslaufen der 
Befreiung für rezyklathaltige Kunst-
stoffe (nach insgesamt 23,5 Jah-
ren) sind die meisten Verbote und 

Sonderregelungen für Rezyklate 
schaden der Kreislaufwirtschaft 
Stellungnahme der DGAW zum 
geplanten PFAS-Verbot in der EU
Es ist politische Absicht in der EU, die 
Gruppe der per- und polyfluorierten Al-
kane, kurz PFAS1, nach REACH so zu re-
gulieren, dass die Emissionen zukünf-
tig deutlich reduziert werden. Hierfür 
wird im sogenannten Hintergrund-Do-
kument der ECHA [1], welches auf ei-
nem Vorschlag von Deutschland und 
vier weiteren Staaten basiert [2], eine 
differenzierte Lösung vorgeschlagen 
mit Übergangsfristen von 1,5 Jahren 
bis zum Inkrafttreten der Regelun-
gen (Verbot von Herstellung, Verwen-
dung und Inverkehrbringen) bzw. 6,5 
oder 13,5 Jahren für das Beenden des 
PFAS-Einsatzes in verschiedenen in-
dustriellen oder gewerblichen Anwen-
dungsbereichen. Um diese Regelungen 
durchzusetzen, werden drei Grenzwer-
te für PFAS vorgeschlagen, deren Ein-
haltung nach Auslaufen der jeweiligen 
Übergangsregelungen dann verbindlich 
ist.

Im vorliegenden Hintergrund-Doku-
ment und den auf dieser Basis erfolg-
ten Stellungnahmen von RAC und SEAC 
(Gremien der europäischen Chemikalie-
nagentur, ECHA) wird für rezyklathalti-
ge Textilien (ausgenommen Spielzeug) 
eine Befreiung von diesen Grenzwer-
ten für 13,5 Jahre oder für rezyklat-
haltige Kunststoffartikel (ausgenom-
men Lebensmittelkontaktmaterial und 
Spielzeug) von zusätzlich zehn Jahren 
vorgeschlagen, sodass insgesamt eine 
Befreiung von 23,5 Jahren nach Inkraft-
treten der Regelung resultieren würde. 
Die DGAW schlägt hier alternativ vor, 
für rezyklathaltige Kunststoffartikel 
keine Sonderregelung für den Über-
gang von weiteren zehn Jahren vorzu-
nehmen. Die Inanspruchnahme von 
13,5 Jahren insgesamt nach Inkrafttre-
ten der Regelung ist u.E. ausreichend 
bemessen, um die Abfallwirtschaft auf 
die neuen Anforderungen vorzuberei-
ten und vor strategischen Risiken zu 
schützen

Die Übergangsregelung für Rezyklate 
würde damit an die besonders schwer 
zu substituierenden Anwendungen in 
der Industrie von maximal 13,5 Jahren 
anknüpfen. Diese Übergangsfrist von 
13,5 Jahren sollte, so die DGAW, auch 
für die Abfallwirtschaft ausreichend 
sein. Der Zeitraum von 13,5  Jahren 
ist ausreichend bemessen, damit sich 
die Abfallwirtschaft auf diese Grenz-
werte einstellen kann. Aus Sicht einer 
hochwertigen Kreislaufwirtschaft ist 

1	  Wir verwenden PFAS sowohl für die gesam-
te Gruppe als auch für einen Einzelstoff oder vie-
le Einzelstoffe aus der Gesamtgruppe. Für letz-
teres wird in der englischsprachigen Literatur 
auch die Abkürzung PFASs verwendet, worauf 
wir aber der besseren Lesbarkeit wegen verzich-
ten.

es besser, nach dieser Übergangsfrist 
etwaige belastete Abfallchargen abzu-
trennen und zu entsorgen, anstatt sie 
weiter im Kreis zu führen und damit 
fortlaufend neue Gefahren und Risiken 
zu verursachen. Da die Abfallwirtschaft 
mit der etablierten thermischen Ver-
wertung über ein bewährtes Behand-
lungsverfahren verfügt, mit dem PFAS-
Belastungen zuverlässig mineralisiert 
werden können, erscheint uns diese Lö-
sung, sollte es nach dieser Übergangs-
zeit noch einzelne Probleme geben, be-
vorzugenswert.

Die Datenlage zeigt, dass es vie-
le Stoffströme in der Abfallwirtschaft 
gibt, die heute bereits die zukünftigen 
Grenzwerte einhalten könnten [3]. Es 
sind aber auch, dies zeigt das Hinter-
grund-Dokument, belastete Teilströme 
vorhanden. Innerhalb eines Zeitraums 
von 13,5 Jahren können Anstrengun-
gen unternommen werden, Lösungen 
für diese Teilströme zu finden. So kann 
die Lösung für die heutige PFAS-Belas-
tungen von Teilströmen aus dem Sek-
tor der Kunststoffverpackungen durch 
den Wechsel der Additive für die Plas-
tifizierung erreicht werden. Dieser 
Wechsel ist heute bereits möglich. Für 
schwierigere Fälle kann es sein, dass Er-
satzprodukte erst noch entwickelt wer-
den müssen. Hierfür ist die Übergangs-
frist großzügig bemessen. 

Wir befürworten nachdrücklich die 
Festlegung und Einhaltung von Höchst-
werten für die PFAS-Konzentration in 
allen Produkten. Diese Grenzwerte soll-
te nach der genannten Übergangszeit 
nach Auffassung der DGAW auch für 
das Ausgangsmaterial des Recyclings, 
den Abfallinput gelten, um zu verhin-
dern, dass Abfallströme, die nicht für 
die Rückführung in den Kreislauf ge-
eignet sind, entsorgt werden. Dies steht 
im Einklang mit beispielsweise dem 
Grundsatz der EU-POP-Verordnung, wo-
nach belastete Abfälle mit der Entsor-
gung durch geeigneter Abfallbehand-
lungsverfahren verknüpft sind. 

Abfälle mit Grenzwertüberschrei-
tungen von PFAS würden dann mit 
Verfahren der energetischen Verwer-
tung verknüpft. Darüber hinaus führt 
die komplexe Schnittstelle zwischen 
REACH und der Abfallrahmenrichtli-
nie dazu, dass, sobald Materialien nicht 
mehr als Abfall gelten, sie den Status 
„Abfallende“ erreichen und damit, so-
bald sie in Verkehr gebracht werden 
sollen, REACH und anderen geltenden 
Chemikalien- und Produktvorschrif-
ten unterliegen. Wäre das Recycling 
von Abfällen mit Belastungen oberhalb 
der PFAS-Grenzwerte verboten, würde 
es daher auch keine Notwendigkeit ge-
ben, eine Sonderregelung für Recyc-
lingprodukte zu treffen.

Natürlich sieht die Sonderregelung 
bzw. Übergangsfrist von weiteren 
zehn Jahren für Rezyklate auf den ers-
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mögliche Schutzbehauptungen von 
tatsächlichen Rezyklat-Zumischun-
gen unterscheiden. Bei Importen 
dürfte der geforderte Nachweis in 
der Regel allerdings nur schwer zu 
überprüfen sein. 

Aus all diesen Gründen plädiert die 
DGAW dafür, für Rezyklate keine  
PFAS-Sonderregelung einzuführen, 
um strategische Risiken für die Kreis-
laufwirtschaft zu vermeiden. Vielmehr 
sollten Abfälle zum Recycling und da-
raus hergestellte Rezyklate die glei-
chen maximalen Übergangsfristen für 
die Grenzwerteinhaltung eingeräumt 
bekommen, wie sie für die industri-
elle PFAS-Verwendung gelten sollen 
(13,5 Jahre), weil nach den Vorstellun-
gen der DGAW die Rezyklate die „natür-
lichen“ Grundstoffe für neue Produkte 
in der Circular Economy werden sollten.
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